	((, (: Zutreffendes bitte ankreuzen)
	Vers.Nr.: ..........................................................
	Pers.Zl.: ......................................

	Name, Amtstitel: ....................................................................................................................................................................................

	Anschrift, Tel.Nr.: ..................................................................................................................................................................................

	Schule: ........................................................................................................................................................................................................


	An den

Landesschulrat f. Stmk. 

A-8011 Graz, Körblerg. 23

(im Dienstweg)
	Eingangsstempel des LSR



Geburtsmeldung / Karenz / Teilzeitbeschäftigung nach dem Mutterschutzgesetz


1. Meldefrist für die Mutter: bis Ende des Beschäftigungsverbotes


1. Meldefrist für den Vater: bis 8 Wochen nach der Geburt

Name des Kindes .................................................................................................... geboren am ...........................................
Ich beantrage

· Karenz:

(wird die Karenz nicht bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres des Kindes in Anspruch genommen, so kann bis spätestens drei Monate vor dem Ende der Karenz erklärt werden, dass und bis wann die Karenz verlängert wird)

(  bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres des Kindes

(  bis zur Vollendung des 21. Lebensmonates des Kindes

(  bis zur Vollendung des 18. Lebensmonates des Kindes

(  bis ............................................................................................. (Dauer der Karenz: mindestens zwei Monate!)
(wird die Karenz maximal bis zum Ablauf des 21. Lebensmonates des Kindes in Anspruch genommen, so können drei Monate Karenz aufgeschoben werden. Diese aufgeschobene Karenz kann bis zum Ablauf des 7. Lebensjahres des Kindes bzw. spätestens aus Anlass des Schuleintrittes des Kindes verbraucht werden. Lehrer/innen dürfen die aufgeschobene Karenz nicht in den letzten 4 Monaten des Schuljahres verbrauchen!)

· Ich wünsche drei Monate aufgeschobene Karenz:

      (die tatsächliche Inanspruchnahme ist drei Monate vor Beginn der aufgeschobenen Karenz bekannt zu geben und  

      darf nicht in den letzten vier Monaten des Schuljahres in Anspruch genommen werden)

(voraussichtlich von ..................................... bis ..................................... )

· Karenz geteilt zwischen beiden Eltern:

Zweite Meldefrist: drei Monate vor dem Ende der Karenz des anderen Elternteiles (die Karenz ist maximal bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres des Kindes möglich. Davon muss die Karenz für jeden Elternteil jeweils mindestens zwei Monate betragen, es sind zwei Wechsel möglich. Beim erstmaligen Wechsel können beide Eltern ein Monat gleichzeitig Karenz in Anspruch nehmen, dadurch verkürzt sich die Gesamtdauer um einen Monat)

	1. Teil der Karenz
	von ........................................
	bis .......................................  durch ( Mutter  ( Vater

	2. Teil der Karenz
	von ........................................
	bis .......................................  durch ( Mutter  ( Vater

	3. Teil der Karenz
	von ........................................
	bis .......................................  durch ( Mutter  ( Vater


(es besteht die Möglichkeit, dass ein Elternteil oder beide Elternteile je drei Monate Karenz aufschieben, der dann bis zum Ablauf des 7. Lebensjahres des Kindes bzw. spätestens aus Anlass des Schuleintrittes des Kindes verbraucht werden kann. Wenn ein Elternteil Karenz aufschiebt, endet die ursprüngliche Karenz spätestens mit Ablauf des 21. Lebensmonates des Kindes, bei beiden spätestens mit Ablauf des 18. Lebensmonates des Kindes [Lehrer/innen dürfen die aufgeschobene Karenz nicht in den letzten 4 Monaten des Schuljahres verbrauchen!])


( Ich wünsche drei Monate aufgeschobene Karenz

(voraussichtlich von ..................................... bis ..................................... )

(die tatsächliche Inanspruchnahme ist drei Monate vor Beginn der aufgeschobenen Karenz bekannt zu geben)


( Mein Partner hat ebenfalls drei Monate aufgeschobene Karenz vereinbart

(voraussichtlich von ..................................... bis ..................................... )
b. w.
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· Karenz mit gleichzeitiger Beschäftigung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

· Karenz von .............................................. bis .............................................. und gleichzeitig Beschäftigung an einer allgemein bildenden Pflichtschule im Ausmaß von ............... Wochenstunden

(für die Dauer dieser Beschäftigung ist in jedem Fall ein befristetes vertragliches Dienstverhältnis nach den 

       Bestimmungen des VBG [= IIL Dienstvertrag] zum Land Stmk. bzw. zum Dienstgeber abzuschließen; das 

       Entgelt für diese Beschäftigung darf die Geringfügigkeitsgrenze [€ 366,33] nicht übersteigen)

           (    Karenz von .............................................. bis .............................................. und gleichzeitig geringfügige Be- 

      schäftigung bei einem anderen Dienstgeber im Ausmaß von ............... Wochenstunden

       (das Entgelt für diese Beschäftigung darf die Geringfügigkeitsgrenze [€ 366,33] nicht übersteigen)
· Karenz von .............................................. bis .............................................. und gleichzeitig Beschäftigung an  

      einer allgemein bildenden Pflichtschule für höchstens 13 Wochen im Kalenderjahr 

(das Entgelt für diese Beschäftigung darf die Geringfügigkeitsgrenze [€ 366,33] übersteigen)
· Karenz von .............................................. bis ............................................ und gleichzeitig Beschäftigung bei 

      einem anderen Dienstgeber für höchstens 13 Wochen im Kalenderjahr

(das Entgelt für diese Beschäftigung darf die Geringfügigkeitsgrenze [€ 366,33] übersteigen und gilt als Nebenbeschäftigung gemäß § 40 LDG. Die Zustimmung des LSR ist gleichzeitig und gesondert einzuholen)

· Karenz mit nachfolgender Teilzeitbeschäftigung für einen Elternteil:

· Karenz bis zur Vollendung des 1. Lebensjahres des Kindes, 

      dann Teilzeitbeschäftigung bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres des Kindes

· Karenz bis zur Vollendung des 1. Lebensjahres des Kindes, 
dann Teilzeitbeschäftigung  bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres des Kindes
(   Karenz bis ................................................, dann Teilzeitbeschäftigung bis .....................................................

· Karenz mit nachfolgender Teilzeitbeschäftigung, diese geteilt zwischen den Eltern:

Zweite Meldefrist: drei Monate vor dem Ende der Karenz / der Teilzeitbeschäftigung des anderen Elternteiles (die Karenz muss mindestens zwei Monate dauern;  bei der TZ ist nur ein Wechsel zwischen den Eltern möglich)

	Karenz

Karenz
	von .........................................
	bis .......................................  durch ( Mutter  ( Vater

	1. Teilzeitbeschäftigung
	von .........................................
	bis .......................................  durch ( Mutter  ( Vater

	2. Teilzeitbeschäftigung
	von .........................................
	bis .......................................  durch ( Mutter  ( Vater


· Karenz mit nachfolgender Teilzeitbeschäftigung, diese für beide Eltern nebeneinander:

    Zweite Meldefrist: drei Monate vor dem Ende des Karenzurlaubes (die Karenz muss mindestens zwei Monate dauern)

	 Karenz
	von .........................................
	bis .......................................  durch ( Mutter  ( Vater

	1. Teilzeitbeschäftigung
	von .........................................
	bis .......................................  durch ( Mutter  ( Vater

	2. Teilzeitbeschäftigung
	von .........................................
	bis .......................................  durch ( Mutter  ( Vater


· Teilzeitbeschäftigung ohne vorherige Karenz für einen Elternteil:

· bis zur Vollendung des 4. Lebensjahres des Kindes

· bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres des Kindes

(   bis .........................................................................................................

· Teilzeitbeschäftigung ohne vorherige Karenz für beide Eltern nacheinander:

Zweite Meldefrist: 3 Monate vor dem Ende der Teilzeitbeschäftigung des anderen Elternteiles 

	1. Teilzeitbeschäftigung
	von .........................................
	bis .......................................  durch ( Mutter  ( Vater

	2. Teilzeitbeschäftigung
	von .........................................
	bis .......................................  durch ( Mutter  ( Vater


· Teilzeitbeschäftigung ohne vorherige Karenz für beide Eltern nebeneinander:

· bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres des Kindes

(   bis ........................................................................................................
	..............................................................................
	
	.....................................................................................

	(Ort, Datum)
	
	(Unterschrift)


	Beilagen:
	(
	gerichtlich oder notariell beglaubigte Kopie der Geburtsurkunde des(r) Kindes(r)

	
	(
	bei Frühgeburt / Kaiserschnittentbindung: ärztliche Bestätigung

	
	(
	bei Teilung der Karenz oder der Teilzeitbeschäftigung: Bestätigung des Dienstgebers des anderen Elternteiles

	
	(
	Formblatt Kinderzulage


	Anmerkung:
	In Angelegenheiten des Kinderbetreuungsgeldes sowie des Zuschusses zu dieser Leistung wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Krankenversicherungsträger (Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter bzw. Gebietskrankenkasse). 
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